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Gefördert werden fachbezogene Kurse und Seminare 
bei anerkannten Instituten.

PERSONENKREIS
Aktive Mitglieder des Landesgremium Wien des Ag-
rarhandels, die zum Zeitpunkt der Antragstellung die 
Grundumlage regelmäßig bezahlen (inkl. aktuelles 
Jahr) und keine Rückstände haben. 

GEFÖRDERTE MASSNAHMEN
 � Management- und EDV-Schulungen in Seminar-/ 
Kursform durchgeführt von einschlägigen österrei-
chischen Instituten mit entsprechender Befugnis

 � Sprachkurs in Österreich bei anerkannten Instituten
 � Schulungen im Bereich Qualitätssicherung nach 
ISO 9000 Serie

 � Alle vom WIFI-Wien angebotenen fachgruppenbe-
zogenen Kurse und Seminare

 � Alle vom Hernstein Institut angebotenen fachgrup-
penbezogenen Kurse und Seminare

 � Alle vom WIFI-Wien angebotenen betriebsbezoge-
nen Kurse und Seminare

AUSMASS DER FÖRDERUNG 
Die Förderung beträgt
 � bis zu 50 % der nachgewiesenen Kosten (exkl. 
MwSt.)

 � maximal € 2.000,00 pro Mitglied und Kalenderjahr

Das Landesgremium Wien des Agrarhandels stellt zu 
diesem Zweck Budgetmittel zur Verfügung. Sobald 
diese ausgeschöpft sind, können keine weiteren 
Förderungen gewährt werden. Für die Aufteilung der 
Mittel gilt die Reihenfolge des Einganges der schrift-
lichen vollständigen Ansuchen.

ANSUCHEN UND DESSEN PRÜFUNG
Das Ansuchen erfolgt mittels eines Formblattes an 
das Landesgremium Wien des Agrarhandels. Dieses 
ist auf unserer Website unter wko.at/wien/agrarhandel 
erhältlich. Das Landesgremium prüft die eingelang-
ten Ansuchen. Die Leistung kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn die voraussichtlichen 
Kosten unter Bekanntgabe der Maßnahmen mit den 
vorhandenen Unterlagen (Angebot) VOR DER DURCH-
FÜHRUNG DES BEABSICHTIGTEN PROJEKTES dem 
Gremialbüro bekanntgegeben werden. 
Die zur Verfügung gestellte Förderung muss bis 
spätestens 5. Dezember 2024 abgerechnet werden.

AUF EINE DERARTIGE FÖRDERUNG BESTEHT KEIN RECHTSAN-
SPRUCH. DIE ZUSCHÜSSE WERDEN FREIWILLIG UND UNBÜRO-
KRATISCH VOM LANDESGREMIUM WIEN DES AGRARHANDELS 
GEWÄHRT.
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FÖRDERUNGSRICHTLINIEN
WEITERBILDUNG
gültig für 2024


